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2 Allgemeine Bestimmungen für internationale Wettbewerbe 

2.1 Weltmeisterschaften für Flugmodelle 

Die folgenden Veranstaltungen sind (2002) als Weltmeisterschaften für Flug-
modelle anerkannt: 
1. Kategorie Freiflug 

  a) Segelflugmodelle    - F1A 
  b) Flugmodelle mit Gummimotor  - F1B 
  c) Flugmodelle mit Verbrennungsmotor - F1C 
  d) Saalflugmodelle    - F1D 
  e) Flugmodelle mit Selbststeuerung  - F1E 

2. Kategorie Fesselflug 
  a) Geschwindigkeitsmodelle   - F2A 
  b) Kunstflugmodelle    - F2B 
  c) Mannschafts-Rennmodelle   - F2C 
  d) Fuchsjagd-Modelle    - F2D 

3. Kategorie Fernlenkflug 
  a) Motor-Kunstflugmodelle   - F3A 
  b) Segelflugmodelle    - F3B 
  c) Hubschraubermodelle   - F3C 
  d) Pylon-Rennmodelle    - F3D 
  e) Elektroflugmodelle    - F5B 
  f)  Elektroflug Pylon-Rennmodelle  - F5D 
  g) Thermik Dauerflug-Segelflugmodelle - F3J 

4. Kategorie Flugzeugmodelle 
  a) Fessel-Flugzeugmodelle   - F4B 
  b) Fernlenk-Flugzeugmodelle   - F4C 

5. Kategorie Freiflug Junioren Klasse 
  a) Segelflugmodelle    - F1A 
  b) Flugmodelle mit Gummimotor  - F1B 
  c) Saalflugmodelle    - F1D 

d) Flugmodelle mit Selbststeuerung  - F1E 
e) Flugmodelle mit Verbrennungsmotor - F1J 

6. Kategorie Fesselflug Junioren 
 a) Geschwindigkeitsmodelle   - F2A 
 b) Kunstflugmodelle    - F2B 
 c) Mannschafts-Rennmodelle   - F2C 
 d) Fuchsjagd-Modelle    - F2D 
7. Kategorie Fernlenkflug Junioren: 
 a) Thermik-Dauerflug Segelflugmodelle - F3J 
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2.2 Durchführung von internationalen Wettbewerben 

2.2.1 Einzelheiten siehe Sektion 4b 

2.2.2 Besondere Erfordernisse der Durchführung 

Der Veranstalter muss: 

a) Bei Freiflugwettbewerben für die Klassen F1A, F1B und F1C eine Startlinie 
festlegen, von der aus die Starts durchzuführen sind. Diese Startlinie muss 
am Anfang eines jeden Durchganges etwa im rechten Winkel zur vorherr-
schenden Windrichtung liegen. 

Die Startstellen werden durch Markierungen mit wenigstens 10 Metern 
Zwischenraum entlang der Startlinie angezeigt. In den Klassen F1A muss 
der Helfer das Modell an dieser Stange oder Markierung freigeben. 
Jedem Land und dem amtierenden Weltmeister, wenn er nicht Mitglied 
seiner Nationalmannschaft ist, wird eine Startstelle für den ersten Durch-
gang durch Auslosung zugeteilt. In allen folgenden Durchgängen rücken 
alle Länder drei (3) Startstellen in gleicher Richtung weiter; erreicht ein Land 
das Ende der Reihe, so ist seine Startstelle am anderen Ende der Reihe. Im 
Stechen wird in jedem Durchgang für jeden Teilnehmer die Startstelle durch 
Auslosung ermittelt. Zuschauer sind im Bereich von 25 Metern um die 
Startlinie nicht erlaubt. 
Bei Freiflugwettbewerben der Klasse F1E wird eine Startlinie gegen die 
Windrichtung festgelegt; an beiden Enden befinden sich parallele Linien 
senkrecht dazu und dem Hang folgend. Die Zeitnehmer müssen hinter der 
Startlinie bleiben. Der Wettbewerbsteilnehmer darf sein Flugmodell an ir-
gendeiner Stelle am Hang zwischen den beiden parallelen Linien starten. 

Für Fernlenk-Flugmodelle eine ebene Fläche zur Verfügung stellen, um 
Start und Landung zu erleichtern. 

b) Bei Fesselflug-Geschwindigkeits- und Mannschaftsrennen-Wettbewerben 
einen schützenden Drahtzaun von 2,5 Metern Höhe vorsehen, der die Si-
cherheit der Zuschauer gewährleistet. Die Oberfläche des Kreises soll fest, 
eben und frei von Sand oder Staub sein. Der Umkreis von allen Kreisen soll 
mit einer weißen Linie von wenigstens 25 Millimeter Breite deutlich be-
zeichnet werden. Vorkehrungen für ausreichende Übungsflächen sind vor 
und während der Weltmeisterschaft zu treffen. 

2.3 Überprüfung der Flugmodell-Merkmale und Anzahl der Flugmodelle 

2.3.1 Die Anzahl der zur Anmeldung zugelassenen Modelle beträgt: 
Klasse F4B, F4C     nur eins (1) 
Klasse F2A, F2B, F3A, F3C, F3F, F3G, F5B nur zwei (2) 
Klasse F2C, F3B, F3D, F3J, F5D   nur drei (3) 
Klasse F1A, F1B, F1C    nur vier (4) 
Klasse F1E      nur fünf (5) 
Klasse F1D, F2D    unbegrenzt, aber nur zwei (2) 
      für jedes Rennen in F2D 
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2.3.2 Jedes Flugmodell darf nur von einem Wettbewerbsteilnehmer 

im Wettbewerb eingesetzt werden. 

2.3.3 Der Wettbewerbsteilnehmer darf sich mit Ersatz-Luftschrauben, 

Gummimotoren, Kolbenmotoren, Elektromotoren oder Gasturbinen versehen. 

2.3.4 In der Kategorie F2, F3 (außer F3A) und F4 müssen alle Kolbenmotoren,  

die während des Wettbewerbs möglicherweise eingesetzt werden, durch eine 
gut sichtbare Erkennungsmarkierung kenntlich gemacht werden. Die Einzel-
heiten dieser Markierung müssen bei der Bauprüfung des Modells schriftlich 
festgehalten werden. 
Motoren, welche so geprüft und erfasst worden sind, dürfen nicht mit anderen 
Wettbewerbsteilnehmern ausgetauscht werden. 

2.3.5 Jedes NAC muss jedes für einen Internationalen Wettbewerb gemeldete 

Modell (gemäß Regel 2.3.1) prüfen und für jedes Modell ein “Model Specifi-
cation Certificate” ausgeben, das von der FAI zu beziehen ist. Ein Aufkleber, 
der ebenfalls von der FAI zu beziehen ist, oder ein Aufkleber genau nach dem 
Muster der FAI, muss sich an jedem Modell befinden. 
Ein Beispiel zum Ausfüllen und die Verwendung des “Model Specification 
Certificate” und des Aufklebers befinden sich auf den nächsten Seiten. 

2.3.6 Jedes Modell muss einen Identifikations-Code (Buchstaben und/oder Zahlen) 

aufweisen und dieser muss in das “Model Specification Certificate” eingetra-
gen werden. Der Identifikations-Code muss an jedem Bauteil des Modells sein 
(Tragflügel, Leitwerk, vorderer und hinterer Rumpfteil, wenn trennbar), damit 
die Einzelteile der verschiedenen Modelle des Wettbewerbsteilnehmers ein-
zeln identifiziert werden können (ausgenommen Saalflug und vorbildgetreue 
Modelle). Der Identifikations-Code der gemeldeten Modelle (siehe Regel 
2.3.1) wird auf der Wertungskarte gezeigt. 

2.3.7 Saalflugmodelle müssen eine Erkennungsfarbe haben, die nur diesem  

Wettbewerbsteilnehmer in seiner Mannschaft zugeordnet ist. Solche Farb-
markierungen müssen mit Tinte oder anderen praktisch nicht abwischbaren 
Chemikalien vorgenommen werden. Alle Modelle müssen vor dem Wettbe-
werb gekennzeichnet werden. 

2.3.8 Modelle, die von der NAC nicht ordnungsgemäß geprüft wurden, mit 

FAI-Zertifikaten und Aufklebern, werden vom Veranstalter zum Preis von 10 
Schweizer Franken für jedes Modell geprüft. 

2.3.9 Jedes Modell, ausgenommen Saalflugmodelle und Vorbildgetreue  

Flugzeugmodelle, muss die nationale Kurzbezeichnung des Internationalen 
Olympischen Komitees tragen und Freiflugmodelle auch die Nummer der 
FAI-Sportlizenz oder die nationale Kennziffer des Wettbewerbsteilnehmers. 
Die Buchstaben oder Zahlen müssen wenigstens 25 Millimeter hoch sein und 
wenigstens einmal an jedem Modell erscheinen (bei Freiflugmodellen vor-
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zugsweise auf der Oberseite des linken Tragflügels). 
(Siehe Anhang 2 in Sektion 4b und die Muster auf den folgenden Seiten). 
 

2.3.10 Muster: FAI Modell Aufkleber (zu Sektion 4c, Regel 2.3.1 ff 

AUT
PREFIX
MODEL

MARK AND NUMBER
NATIONAL IDENTIFICATION

NUMBER
LICENSE

4286
A

FAI 1200120015

I.C.A.E.O. Nationalitätskennzeichen

Modellbezeichnung

Dauerstartnummer

Sozialversicherungsnummer

 

Anmerkung:  

Nur ein Aufkleber für jedes Modell erforderlich. 
Die Nummer des Modells (Model Prefix) muss auf jedem abnehmbaren 
Teil des Modells vorhanden sein. 

2.3.11 Beispiele für Nationalitäts-Kennzeichen 

 

AUT
Österreich Schweiz

SUI
 
Siehe Sektion 4b, Anhang 2 und Sektion 4c, Regel 2.3.9 
 
Dieses Kennzeichen soll auf jedem Modell  wenigstens einmal angebracht 
sein und muss mindestens 25mm hoch sein. 
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2.3.12 Muster Model Specification Certificate 

HOFFMANN Peter

AUSTRIA

 
 

F.5.B

F.5.B

l'O.N.C.S.A.

Olympic

L'O.N.C.S.A

C.O.I.

3B

2350
5000

62.00
6.48

68.48

A 3400710066

HOFFMANN PETER

AUT

3rd March 2002

Peter Hoffmann

 



 FAI Wettbewerbe International 
 
 

Seite 6   30.11.2004 

MSO 2005

 


